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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Ufteri,
Mitglieder« der sesezgebcndeu Rathe der helvetische» Republik.

'Huitdert und fünfzehnte« Stück.
Drittes Quartal.

Zürich/ Dienstags den 28. Augnst 1798.

Gesezgebung.

Grosser Rath 7. August.

H über wünscht, bei Anlaß der Verlesung des
Protokolls, daß die gestern von Erlach er gemach
ten Begehren, statt darüber zur Tagesordnung zu ge-
hen, den sich mit ähnlichen Gegenständen bcschäfti«
genden Commissionen zugewiesen werden. Haas um
terstuzt diese Bitte, damit das Baslerische Volk bei
seiner Eidleistung durch die Hofnung dieser Erleichtcs
rung einen Frcudentag habe. Escher begehrt Bei
bchaltung des gestrigen Beschlusses, weil Zurücknahme
dessen, was schon nach reifer Berathung beschlossen
worden, durchaus unschiklich sey. Herzog unterstüzt
Hub ern, eben so auch Bourgois, weil die um
geheure Aussige des Baslerischen Wcinunigelds nur
die Armrn drücke. Escher begehrt, als Ordnungs-
motion daß die Berathung über das Protokoll und
seine Abfassung von dem Antrag den gestrigen Schluß
zurückzunehmen, getrennt werde. Dieser Antrag wird
angenommen und das gestrige Protokoll bestätigt.
Haas erneuert nun als Repräsentant des Basleri-
sch n Volks, seinen Antrag. Zimmermann will

vetischen Volk genügen, und also ist keine Zurüknahme
des gestrigen Beschlusses nothwendig, daher fodert
er Tagesordnung. Huber fovert im Namen der Ge»
rcchtigkeit, daß in Rücksicht der gestrigen Anträge das
gleiche beobachtet werde, wie mit den übrigen Bitten,
welche von allen Seiten einkommen, und also an ihre
Commissionen gewiesen werden: er glaubt, der Wein
sey für Leib und Seel sehr nothwendig, und daher
müsse dem Baslerischcn Volk Hofnung gegeben wer/
den, von dieser Auflage befreit zu werden und also
will er, um keine Ungerechtigkeit gegen das helvetische
Volk, in Rüksicht der Hofnung zu Erleichterung von
Abgaben, zu begehen, zur Tagesordnung schreiten,
weil sich eine Commission mit Einrichtung neuer, auf
Gleichheit gebauter Auflagen und mit Aufhebung alter,
drückender und ungleicher Auflagen wirklich beschäftige.
Man geht zur Tagesordnung, weil diese Gegenstände
schon von Commissionen bearbeitet werden.

Das Vollziehungsdirektorium macht in einer
Bollschaft einige Bcmerknngen über den Sitz der Res

gierung; diesen zufolge kann Arau nicht mehr der Sitz
weil in kleinen Städten die Kabalederselben seyn

grösser sey als in grossen; weil die Repräsentanten

„ in Zukunft nicht mehr in dem Stand einer Eheschei,
gestalten, daß die beiden von Er la cher gestern be dung leben können, in welchem sie jezt wegen
rührten Gegenstande in die Commission gewiesen wer? Eingeschränktheck des Platzes leben müssen; weil nun„ gewiesen
den. Nuzet glaubt, wenn es nur um ein Trost
wort fur Basel zu thun sey, so möge er wohl Zim
m ermann beistimmen. Esch er bemerkt allererst
Ha a sen, daß er nicht Repräsentant des Baslerischeu,
lvndcrn des helvetischen Volks se», und glaubt, es

eine'Haup'stadt nothwendig ist, die der Einheit der

Nation würdig und angemessen ist, nickt mehr eine,
aus der wir uns leicht über d> ssHaucnst/in nach Ba,
sel und Hüningens Kanonen flüchten können; eine

^ „ Hauptstadt, wo alle litterarischen Hülfsmittel vorHans
wäre durchaus unsckck'klich, demDaslerischcir Volk bei s den und Aufklärung und Kenntnisse vereinigt sind,
seiner Eidleistung anzeigen zu wollen, daß das -Wein- aus welchen die öffentlichen Beamten dasjenige Licht
umgeld aufgehoben werde: man soll und man wird
Diesem Volk, aber nicht ihm allein, sondern dem gam
»en helvetischen Volk hoffentlich bei diesem Anlaß an.
»eigen, daß es überhaupt von allen drückenden Lasten
esreit, allmählig nur. unter die Herrschast der auf

»reihest und Gleichheit gegründeten Gesetze gebracht
werden wird, und diese Erwartung im Allgemeinen
genommen, soll Basels Volk, so wie dem ganzen hel-

sammeln können, welches sie während ihrem Amt
brauchen und nachher in den verschiedenen Theilen
Helveticns verbrecken können; weil der Sitz der Res

gicrung einiger äusserer Sicherheit nöthig hat, und
weil es endlich unvernünftig wäre, eine neue Haupts
stadt mit Millionen und Zerstörung von ganzen Nas
tionalwaldungen aufzubauen, um andere Städte, die

als Hauptstädte dienen können, verfallen zu lassen.
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Zimmermann nbergiebk noch einige Bittschrift
ten, die der über den Haupmtz niedergeftzten Com
Mission zugekommen sind: in denselben erbicren sich die
bei Arau liegenden Gemeinden, ihre nervigem Arme
und ihre Pferdzüge zur Erwe terung Araus mit Freu-
den anzuwenden, und versichern ihrer eifrigen An?
Häuslichkeit an die Konstitution.

Casp. Wyß von Zürich wird zur Probe ai-5
deutscher Secretair angenommen.

Haas bedauert, daß alle Stimmen nun den
Wunsch aussern, die Anker zu lichten, die Segel aus-
zuspannen und mir dem Schiff der Republik aus dem
ruhigen Hafen Araus auszuführen und ins weite Meer
zu stech-n; er will, daß wir nicht wie Kinder Hand-
im — man ruft zur Ordnung — Ha a 6 hoft, daß
man ihm doch erlaube für Arau und Bafel zu spre
chen — man gestattet ihm das Wort; er sagt: Er
habe sich in dem angenehm n Traum gewieg:, das
wir noch in der Einfalt unsrer Vater leben wollen:
aber Arau werde nur verlassen, weil keine Verguügum
gen da seyen, sonst würde man ja, wenn man nur
des Mangels an Platz wegen weggehen wollte, nach
Basel gehen, wo Platz genug sey — abec da sind
Patrioten, und diese werden nicht mehr geachtet, darum
begehrt man in eine andere Stadt — von allen Sei-
ten ruft man zur Ordnung — allgemeiner Lerm —
Zimmermann begehrt, daß wir nicht unsere Zeit
verlieren, und uns gegenseitig erbittern, alsv sogleich
durch geheimes Stimmenmehr eine neue Hauptstadt
bestimmen Allgemeiner Beifall. Zimmermanns
Antrag wird mit grossem Stimmenmehr angenommen.

Trösch frägt, ob Arau auch wieder concnriren
könne? Der Präsident bemerkt, daß das geheim:
Stimmeumchr statt habe, und also weiter keine Frage
beantwortet werden könne; man geht zum Stimmen
mehr.

Zürich. Bern. Luzern. Arau. Sol- Bas. Freib.
iteWahl iz
2teWahl 11
gteWahl i2
4teWahl if
gteWahl —
öteWah!

28 95 24
zo 98 25
99 98 29
42 96 25
46 44 -8
57 6:

6 -
8

9
6

Also istLu zern zum Hauptsitz der helvetischen ober>
sien Gewalten von dem grossenRath bestimmt worden.

Würsch begehrt so lange entlassen zu werden
bis die obersten Gewalten sich in Luzern cinfinden
werden. Herzog will, daß Würsch für einen be-
stimmten Zeilpunkt sich erkläre. Würsch sagt: Er
müsse Hesundheitsweqen nach Haus, womöglich will
er in 2 oder g Wochen wieder kommen. Er erhalt
für i Monat Entlassung. Bäsler begehrt ebenfalls,
alter Landesangelegenhciten wegen für ic> Tage Ektt
iassung. Sie wird ihm sogleich gestattet.

Broye hat eine Badekur in Schinznach ange-
fangen und bittet dieselbe vollende» jü dürfen. Gestattet.

Nachmittag 4 Uhr.
H über bemerkt, daß der Senat den Beschluß

über die Legitimation von Weiß in Basel verworfen
habe, weil derselbe dem Beschluß zufolge, auch zu,
gleich Bürger von Basel seyn soll. Er glaubt al s

dieser Schluß sollte ohne die leztere Bedingung dem

Senat wieder zugesandt werden. Angenommen.

Der Statthalter des Kantons Leman übersendet
eine Bittschrift eines Bürgers, der eine Witwe zu Heu,

rathen wünscht, welche seit 9 Monaten Witwe md
von ihm seit 6 Monaten sei wanger ist. Nuzet Hat

noch keine gründlichere Bittschrift gesehen als diese

und will daher die Bitte gestatten. Zimmer mann
findet solche Hmrachserlinbiusse immer sehr bedenk,

lich, daher fodert er Verweisung an die Matiimoistol,
commission, um einen allgemeinen Gesetzrsoorschiag
darüber zu entwerfen. H u b er glaubt, dieser Fall
chil an die gewöhnlichen Gerichte gewiesen weiden,

um da nach den bisherigen Gesetzen beurtheilt zu wer,

den. Deloes begreift nicht, wie man cme so >u,

tätliche B>tke abschlagen könne, und will sie da)er
währen, weil selbst die Oligarchen nie keine solche

Bitte abschlugen. Nuzet lagt : Es war eine Witwe
in Ephesus, die versprach sich nicht zu heurathe» '0

lange der Bach neben ihrem Haus vorbei rinne, md

Morgens darauf gab sie dem Bach eine andere We»,

dung — und nun hat diese Witwe hier' schon z

nat lang gewartet, und harte alsdaun Langeweile;

also wollen wir die Erlaubnis zur völligen Permit,

rathung geben. Herzog will solche G''go"Üäu?e

nicht im Spaß behandeln, und glaubt, wir sollen

nicht Dispensationen geben, sondern die anen G-ese

durch die neuen aufheben und folglich eine Coin-nist

sion niedersetzen. Secretan glaubt, das Gne?-

welches d.nWitwen dieVerheurarhung im ersten^a-ir
verbiete, sey sehr weise und den Gesetzen der Run»

angemessen; höchstens nach 11 Monaten können me

gnten Sitten erlauben, daß sich die Witwe» vcryeu

rathen: besser aber als diesen Monat Dispensation,
ertheilen, ist es, zur Tagesordnung Überzug»'?'-

H über glaubt, Dispensationen g^ben sey l» f
als Gesetze geben, denn wir werden doch nicht
wie die alten gnädigen Herren, dem einen PM'ì./.
was man dem andern abschlägt, und da wir s>'i

drückende alte Verfügungen nicht aufheben wolsto-
- ^ fält w.'

den
bis wir neue Gesetze gemacht haben,
nicht einer Frau wegen, die sich vergesse» bat.

Naturgesetzen zuwiderhandeln, also die
Commission wegen einem allgemeinen Gesti^
Die Sache wird in die Matrinionalcommlssto» 0

wiesen.

Dêr Statthalter des Kantons ?ürich übersin e

eine Bittschrift eines B- Hegners vonWntt.r? y
der seine Baase henrathen möchte. H ss., ,5«

Blattin an» wollen, daß man endlich e>nm



Gescz über diesen Gegenstand mache : die Bitte wird
gewährt.

Erlach er federt, daß der heutige Schluß we-
gen dem Hauptort, sogleich dem Senat zugesandt
werde. Angenommen.

D-e Gemeinde Kämpten imKanton Zürich fodert
gänzliche Aufhebung der Ehchafcen und also daß der
Beschluß des Direktoriums vom 16 Juni aufgehoben
werde. Die Gemeinde Mädiken möcht die gleichen
Begehren, indem sie frei leben oder sterben wollen.
Auch die Gemeind Barcntschwyi üdcrseuder eine ah.;-
liche Bittschrift. Flerz wundert sich über da6 Acre
tides Direktoriums vom 16 Juni, welches die Eye
haften provisorisch beibehält, und sagt: Schon den
5 Frbr. sey im Kaurvn Zürich Freiheit und Gleichheit
erklärt, und damit alle Ehehafttu aufgehoben wor-
den; nun seitdem die Wirihe w. wieder Umerstatthal-
ter u.d. g. geworden sind, sollten solche ausschließende
Rechte wieder gehandhabet werden: er fodert, daß
das Arrete des Direktoriums sich mehr auf duft Ge-
genden und Rechte ausdehne. Biilerer folgtFiecz
und fodert schleunigen Rapport der Ehchancucom-
Mission. Custor findet diese Klagen dringend, und
also soll auch Erleichterung gegeben werden. Diese
Bittschriften werden der Commission zugewiesen.

Die Schmidtemeisierschasc in den untern freien
Aemtern fodert Bcschützuug ihrer ri Ehehastenschinld
ten. Blattman» will, daß statt Verlesung der
häufigen Bittschriften, die darüber medergesezten
Commissionen endlich einmal iß^^Kutachten eindrin
gen. Hübe r glaubt, wenn auch roo Stunden durch
Bittschrrfcenvcriesung verloren gehen, so könne viel,
leicht in der loisten Smnde ein wichtiger, die Frechen
unmittelbar angehender Gegenstand zum Vorschein
kommen : neben diesem, in Rüksicht der Sache selbst,
muß das Volk ein für allemal wissen, baß die alten
Gesetze bestehen bis zweckmässige neue Gesetze allmäh-
lig eingeführt werden können. — Auch diese Bittschrift
wird der Commission über Ehehaften zugewiesen.

Ein Weinschenk in Unter-Endingen, imKanton
Baden, fodert Freiheit auch Speisen auswirthen zu
durft», welches ihm durch die bisherige Ordnung
untersagt war. An dieEhehaftencommissiou gewiesen.

Jacob Jngold von Herzogeubusch begehrt
Aushebung eines gegen ihn von der alten Regierung
ausgefällten Crimmalurthclls, welches er als u-rge-
recht schildert. Ackermann will hierüber eine Com-
mission niedersetzen. Wyder wünscht Verweisung
dieses Gegenstandes an den Justizminisier. Michel
folgt Ackermann. Oesch folgt ebenfalls. H über
behauptet, da wir keine richterliche Gewalt haben, so
können wir uns nicht mit diesem Gegenstand abgeben,
also fodert er Tagesordnung. Bourgois fodert
Verweisung an eine über eine» ähnlichen Fall nieder-
Zesezte Commission. Delves folgt Wyder. Rub-
d>n folgt Bourgois. Grafenried will die Sa-

z che durch den gewohnte» Richter untersuchen lassen.
'El cher sagt, Verweisung an den Justizminister oder
l au em Tribunal hil't nichts, ehe und bevor enischie-
Idealst, ob Revision von alten Prozessen statt haben
-könne oder nicht; da nun aber eine Commission nie-
^dergesezr ist, um über d-e Möglichkeit solcher Revisio»

neu ein Gutachren vorzulegen, so fodere ich Verta-
guag bis diese Vorfrage entschieden ist. Secretan
solgr Wyder, weil vielleicht selbst unter den Oligars
che» eine Eleaftrierchterung hätte erhalten werden
tonnen, und die neue Ordnung der Dinge nichc har»
cer seyn joll als die aire. H über glaubt, es könne
m teiue-» Fall Revision der Prozesse statt haben, und
beharret aiso auf der Tagesordnung, indem sich der
Bittsteller an den Justizmmister wenden könne. Die»
ftc Antrag wird angenommen.

DaS Direktorium übersendet Bittschriften von et»
wa 2O Gemeinde» des Kaurons Zürich, in Rüksicht
der Ehehafccn, die sogleich der Ehchaftenkomnilsston
übergeben werden.

Mehrere ähnliche Bittschriften aus verschiedenen
Theilen Helveliens werden der gleichen Commission
zugesandt.

Andere Bittschriften für und wider den Zehnden
werden vorn Direktorium mitg>theilt. Ackermann
fodert V<rtagung bis nach dem Beschluß des Senats
über diesen Gegenstand. Wyder fodert Verweilung
dieser Bittschriften an den Senat zur gehörigen Be-
Nutzung. H über folgt Wyder. Dieser lkzce Antrag
wird angenommen.

Die Gemeinde Meggen im Distrikt Luzern zeigt
an, daß ihr Pfarrer gestorben ist, und wünscht mir der
Wiederbcfttzung der Pfarrstelle so lange abzuwarten,
bis das Gcscz über die Befttzungsart der Pfarreien
Bestimmungen getroffen hat. Wyder will diese

Bftle gewahren. Koch bemerkt, daß das Direktorium
schon eine provisorische Wahlakt f-stgesezt habe, und daß

nichls bestimmtes hierüber zu verfügen sey, bis der

ganze Zustand der Geistlichkeit bestimmt ist. Blat-
mann will die Bittschrift an die hierüber nicderge-
sezte Commission weisen, und wundert sich daß das
D-rekkorium immer prov-sorische Gesetze mache. Car,
mintran folgt Blatm a nn ganz, und will übrigens
die Bitte gewähren. Die Bitte wird gewahrt, und
die Entscheidung der Frage, in wie weit das Dieek-
torium Recht habe provisorische Gesetze zu machen,
aufgeschoben.

Senat /.August.
Der Beschluß der den Commissarien des Schaz»

amtes 6c>OO Franken für ihr Bureau bewilligt, wird
angenommen.

Derjenige über die Bcsieglung der öffentlichen
Acten wird verlesen. L"thl v. Sol. hätte gewünscht,
der grosse Rath würde gegen die an verschiedenen Or»
ten üblichen allzuübettriebenen Siegeltaxen Verfügung



gkn getroffen haben. Schwaller sieht die Siegel/
t >x-u für persönliche Feudalabgaben an, die er überall
ubgeschast wünscht. Der Beschluß wird an eine aus
den B. Lülhi v. Langn. Muret, Altenhvser,
Meyer v. Arbon und Frasca besiehende Com-
mion gewiesen.

Drei Beschlüsse des grossen Rathes werden an die

allgemeine Besoldungskomnüssion gewiesen; sie enc-

hatten die Besoldungen des öffentlichen Anklägers beim
obersten Gerichtshof, des Schreibers, der Kantons-
geeichte und der öffentlichen Anklager bei diesen Ge>

richten.
Der B. Doxat von Champuent, übersendet eine

Vorstellungsschrist gegen die Abschaffung des Zehenden
und Feodalrechte. Muret und Laflechcre crhe-
den sich gegen verschiedene darin» enthaltene Aeusse-

rungen; der erste tadelt was von den« provisorischen
Dekret über den dießjähngen Zehcnden gcsagc wirb,
und versichert dagegen, daß dasselbe sehr allgemein
und mit Dank und Freude von den Landbaucrr» auf-
genommen worden Laflechcre zeigt eine, die ver-
folgten Patrioten betreffende Stelle, in der es heißt:
es habe ein Anschein von Schuld gegen sie statt
gefunden, und seyen angeklagt, verhört und rich
terlich verurtheilt worden. Ein Anschein von
Schuld! ruft Laflechcre. Ja freilich, in den Au-
gen der Aristokraten. Nie haben die Patrioten ihre
Ankläger gekannt — Verhört! sehr viele, und ich selbst,
sind nie verhört worden. — Richterlich veruriheill!
ja wohl man kennt unsere Urtheile! Bay uuterstüzt
was Laflechere gesagt hat, und man geht zur Tages-
ordnung über.

Eine Petition von 9 Distriktsrichtcrn des Distrikts-
gerichts Burgdorf, für die Abschaffung des Zehenden,
wird verlesen. Lüthi v. Langn, bemerkt, diese

Männer haben, wahrend einige von der Aristokratie
verführte Gemeinden die Beibehaltung des Zehenden
verlangen, darthun wollen, baß dieser Wunsch keines

wegs allgemein sey.

Grosser Rath 8. August.
Das Direktorium fragt, ob die Unterzeichnung,

welche zufolge des 9. §. der Instruktion für die Stall
Halter (s. Republikaner S. 67.^ auf die Urtheile von
den Statthaltern gesezt werden muß, auf das Proto-
koll oder auf die auszufertigenden Urtheile gesezt, ober
vielleicht gar weggelassen werden sollte. Cartier
will eine Commission hierüber niedersetzen. Hüssi
will eine solche Unterzeichnung weglassen. Hub er
fodert Verweisung an die allgemeine Organisations-
kommisston. Der Gegenstand wird in eine neue Com-
Mission gewiesen, die aus Koch, Haas und G y sen-
dörfer besteht.

Das Direktorium zeigt an, daß es, in Erwartung
einer allgemeinen gesezllchenDrgamsation der Gerichts-

stellen, eine provisorische Verordnung hierüber habe
ergchen lassen, wider welche von verschiedenen Tnbu<
nalien Einwendungen gemacht werden, hauptsachlich
wider wie Oeffentl-chkeit der Gcrichtsstellcn, weil
Furcht oder Schüchternheit die Richter hindern könnte,
mit Freimüthigkeit sich zu äussern, wogegen aber bat
Direktorium antwortet, daß der ächte Richter alle
kleinlichen Leidenschaften dem grossen Jnt-resse der Ee-
rechtigkcit aufopfern sollte. Es ladet die Gesezgebmig
ein, hierüber zu entscheiden. Nuzet unrcrsiuzt die

Meinwig des Direktoriums gänzlich, und sieht mit
Traurigleit daß es Heivecier giebt, welche sich mit der

Sache dee Gerechtigkeit noch verbergen wollen.
m ermann folgt dem Direktorium, weil aber der G«
genstand wichtig ist, will er ihn durch cine Commission
behandeln lassen. Anderwcrch ist nicht gleicher M-u
l'.ung, weil die Menschen noch nicht au gettart uns gc-

sillet genug sind, um so wichtige, das Mein und Hei»
angehende Meynungen ohne Personal!)«? anhören zu

können, übrigcnv stimmt er für ciue Conimlssionaluntersin
chuug. H ü s si folgt ganz Änderwerth und wundeet

sich über die provisoriichen Gesetze, welche das Dacb
lvrium über alle Gegenstände ausgicbt. Hub er will
die Sache der Civil- und Criminalprozedurcoiiimiffioa
übergeben. Cap ani will die Sache der allgemeine»
Orgauiiationskommisslon zuweisen. Zimm ermann
würde H u bern folgen wenn eine solche Commission

vorhanden wäre. Anderwerrh fodert eine neue

und eigne Commission, um Aufschub auszuweichen.

Nuzet begehrt unter dem Vorwand eine Ordnung»'
motion, daß eine Tabelle über alle Commissionen enb

worsen werde. Der Präsident bemerkt, daß dies eine

Uliordnungsmotion sey. Der Gegenstand wird an du

allgemeine Civilprozedurkomiiiisslou gewiesen.

Die Sitzung wird wegen zu verhandelnden F»

nanzgegenständen beschlossen. Nach Wicdcrerofmmg
der Sitzung leistet B. Müller den Bürgcreyd. ^
Der Präsident erklärt, daß das was ergcgcn Nuzet»
lezte Ordnungsmolion geaussert habe vielleicht zu nl>w

eilt gewesen sey und daß er daher dasselbe MM
nehme, tman klatscht.) Delves fodert, daß der stanzo»

sische Dolmetscher Eprün g11 seiner Talente wcgen

sogleich angenommen werde. Dieser Antrag wird

genommen und S prüngli leistet sogleich den

gereid.

Das Direktorium zeigt an, daß bey der Eitüh^
!ung ocr Cantvne Bern und Solothurn die au»

Dörfern bestehende Gemeind Messen der altenEwlv
lung zufolge, in diese beiden Cantone abgetheilt I V-

und giebt zu bedenken, ob um die Besorgung der v
meinbsangelegenheiten zu erleichterndes nicht 01

ware, daß die ganze Pfarrgemcinde einem dieser t»

ton zugetheilt wurde?

(Die Fortsetzung im »6 Stück.)



Der schweizerische Republikaner.
Hundert und sechszehntes Stück.

Gesezgebung.
Grosser Rath 8. August.

(Fortsetzung.)

Escher fodert Verweisung dieser Bothschaft
an die allgem.ine Einthcilungs - Kommission, ins

dem dieser Fall sich häusig und besonders an
den Zürcherischen Grenzen vorfinde, so daß gegen-
wattig da die Eintheilung Helveticas nur noch prooi-
sonsch ist, es durci,aus unschiklich wäre mue immer
nur blos provisorische Abänderungen zu treffen, da

gegen abcr wünscht er, daß die allgemeine Emrhei-
lunzskommlssivu thätiger s>y, und um ihre wichtige
Arbeit desto leichter betreiben zu können sich aller-
erst mit der Frage beschäftigt in wieviel CantoneHel
velicn eingetheilt werden soll, und erst wann diese Vor-
frage entschieden ist, sich mit der Eintheilung selbst ab-

gebe. Deloe s glaubt diese vom Direktorium gefo-
derte Verfügung sey sehr leicht und will daher an die

Emtheilungekommisston von Bern und Solochurn
verweisen. Haas glaubt mit Esche rn, daß solche

Verfügungen höchst schwierig siyen aber eben deswegen
wird die Verweisung an die von Delves angezeigten
Commissionen nothwendig. Ei cher glaubt, man
kenne alle Folgen solcher Verfügungen nicht, sonst
würde man sie nicht so provifousch treffen wollen: er

giebt zu bedenken, daß es nicht bloß darum zu thun
ist, ob ein Dorf diesem oder jenem Canton beigcord-
net sey, sondern daß, da noch keine allgemeinen hei-
vetischen Gesetze vorhanden sind, jeder Canton nach

seinen bisherigen Gesetzen beurtheilt werden muß;
folglich wenn ein Dorf aus einem Kanton in den an-
dcrn hinüber gezogen wird, so muß entweder dieses

Dorf provisorisch nach ganz andern ihm unbekannten
Gesetzen gerichtet werden, ober abcr das Distriktsge-
richt, welchem ein solches Dorf zugeordnet wird, muß
sich mit den Gesetzen des benachbarten Kantons be

kannt machen und nach diesen solche neu zugelegte
Dörfer beurtheilen: da nun aber diese grosse Schaue-
rigkeit an mehr als hundert Stellen der Kantousein-
theilung sich vorfinden würde und es durchaus keine

Schwierigkeit hat bis zur endlichen Eintheilung die

bisherige Ordnung beizubehalten, so beharret er auf
seinem ersten Antrag. Delves glaubt, man soll
diesen Gegenstand nur einzeln und nicht im Allgemet-
nen behanvlcn, und beharret daher auf seinem Antrag.
Anderwerth glaubt, solche Gemeinden sollen den-

jenigen Cantonen zugeordnet werden, wo sie in der

neuen Eintheilung wahrscheinlich hinkommen werden.

Kühn unte.stüzt Esche rn, weil ohne dieß die gro-
ßen Verwirrungen in Rücksicht der Gerechtigkmspflege

in solchen Gemeinden entstünden. Zkmmermann
glaubt aus Eschers Gründen, man soll zur Tagcss
vcdnung gehen; er will aber zu keiner Eintheilung
Helveticas stimmen, bis der endliche Zustand Helves
riens bestimmt und ein neues Gesetzbuch vorhanden
ist. Huber folgt ganz Eschern. Eschers Antrag
wird angenommen in Rüksicht der Bochschaft des Dis
rcktoriumS: Ueber den Antrag der Beschleunigung
der Eintheilung Helvetiens aber, wünscht Kühn,
daß von der Regierung sobald möglich Popularioasli-
sien gesammelt und der Comm.ssà mitgetheilt werden.
Secretau ist auch in dieser Rüksicht ganz Eschers
Meinung, denn es sey aller Gleichheit zuwider, daß
der Kauron Lemau und der Kanton Schaffhausen
neben einander mit der gleichen Stellvertretung da
sind: eben so dringend wird diese neue Eimheilung
durch den Finauzzustand Helvetiens, um Ersparnisse
in den ungeheuren Rcgierungskosten zu bewirken; die

Einwendungen A immer mann s fur den Aufschub
dieser Eintheilung findet er ganz ungültig, wett der

Zustand Helvetiens bestimmt genug sey, um eine best

lere Kautonsemthcilung vorzunehmen, und weil ei»
Aufschub dieser unentbehrlichen Arbeit bis zu Beendis

guug eines neuen Gesetzbuches eben so unnütz als dem

Ganzen und bewilders unsren konstitutionellen Grunds
sätzen höchst nachtheilig wäre; natürlich glaubt er

aber werde eine Kaiilonsrcdukcion nicht auf die jetzige
Volkörcpräsentation Einfluß haben, sondern auf diese

nur durch die allmahlige Abtretung der Rcpräsentan-
ten wirken. Hüssi folgt ganz Secretans Mei-
nung und unterstüzt sie durch das Beispiel der Zusams
menschmelzung der kleinen Kantone. Kuh» folgt
ebenfalls, glaubt aber, daß die Kantonsverminderung
dem z6. §. der Konstitution gemäß schon am Ende
des ersten Jahrs aus die VolkSrepräscntation Einfluß
haben werde. Zim m e r m a nn ist der neuen Eintheis
lung Helvetiens und der Verminderung der Kantone
keineswegs zuwider: allein er verliert nicht die

Schwierigkeiten derselben aus dem Auge: er glaubt
der Allianztraktat mit Frankreich könne unsre Gränzen
verändern, und die Konstitution setze der Verwinde-

rung der Volksrepräsentauon für einmal gesetzliche

Gränzen. H über glaubt eine der wohlthätigsten und

wichtigsten Arbeiten, die die Gesetzgebung machen

könne, sey eine neue Eintheilung von Helvetien und

die Konstitution selbst enthalte den Geist derselben,

denn die Kantone wurden von derselben in ihrem al,

ren Zustand so gelassen, um die Konstitution desto

schnellerm Gang zu bringen: und wenn je etwas
wesentlich Gutes für unsre neue Republik bewirkt
wurde, so ist es die Vereinigung von 8 kleinen Kam



tonen in z grössere: neben den Finanzgründen wird
die neue Eiittheiiung hauptsächlich durch die Beförs
derung der Einheit und Zerstörung des Kantonsgeistes
wünschbar gemacht. Koch folgt auch der Beschleus
nigung dieser Arbeit, will aber keine Ueberstürzung
derselben, weil unsre Gränzen doch noch nichc bestimmt
genug sind. Auch dieser Theil von Eschers erstem
Antrag wird mit Kühn s Beisatz angenommen.

Ackermann fodert noch, daß der Antrag, wel-
chem zufolge die Kommission erst über die Zahl der
Kantone arbeiten soll, ebenfalls dekretier werde. Hu
ber und Koch glauben, dieses müsse der Kommission
überlassen werden: Angenommen.

In die allgemeine Eintheilmigskomniission Helves
tiens werden noch Marcacci und Guidice beis

geordnet.
Das Vollziehungsdirektorium ladet ein, den 20.

und 21. der Konstitution, welche nicht hinlänglich
bestimmt sind, naher zu erläutern. Zim mer m a un
will diesen Gegenstand der über die Fremden nieder
gesezten Kommission zu schleuniger Berathung zuwei
sen. Anderwerth will, daß diese Kommission zus
gleich die Bedingungen bestimme, unter denen ein
Fremder Güter in Helvetica besitzen und erwerben
kann. Zimmermann bemerkt, daß da die Koms
mission im Allgemeinen arbeite, dieses von selbst ge-
schehen werde. Zimm ermann S Ancrage werden
angenommen.

Das Direktorium ladet ein, den politischen Stand
der Juden, wegen dem bevorstehenden Eid zu besinn
men, um zu Wissen, ob die beiden Judengemeinden
des Kantons Baden zu der Eidleistung gezogen whs
den sollen oder nicht. Ackermann will diese Boch
schaft an dieJudenkomm-sson weisen. Escher sagt:
Laut der Konstilukwn ist jeder, der seit 22 Jahren m
Helvelien wohnt, helvetischer Bürger, ohne daß ein
Religionsuntcrschied hierüber bestimmt ist, und da
selbst die Eidesformel so abgefaßt ist, daß sie alle Res
ligionSgeuosscn ohne Anstoß abschwöre» können, so

fodere ich Tagesordnung, weil es sich aus diesen
Gründen von selbst versteht, daß auch die Juden dea
Bürgereid leisten sollen. Hoch folgt Elchern, ins
dem er immer über Absonderung der Juden von dem
Genuß der musten Menschen, echte traurig war, er
glaubt, die Juden seyen durch die thicnfche BeHand-
iuugsart der Christe» verdorben worden und hoft also,
wenn die Ursache aufhöre, so werde auch die Wirkung
aufhören n id die Juden zu moralischgurcn Menschen
umgeschaffen werden können, sobald sie menschlich lw
Handell werden und alle natürlichen Rechte gemessen.
Kühn steht die Juden so gut als die Christen für
seine Prüder an, indem ihnen dieß auf der Stirn ge-
schrieben stehe, allein er glaubt in dem Talmud sey
cin Gesetz, welches die Juden am Psingstrag von al
len eiugegangnen Verpssichtungcn ios'preche, er will
daß die Kommission dieses unleisuchc, indem wenn

seine Vermuthung richtig ist, die Juden zur Staats,
gesellschast unfähig waren. H üb er will zur einfachen
Tagesordnung gehen, weil er glaubt die Juden stehen
in Rücksicht ihrer Religion in einer besondern Korpos
ration, die mehr politisch als religiös sey, also fovce
die Konstitution, daß sie nie das Aktivburgcrrecht ges
messen können; ausserdem befinden sie sich auch i» eis

nem solchen Zustand von Verdorbenheit, daß sie als
unverbesserlich anzusehen sind. Secretan bedauert,
daß solche Grundsatze geäujsert werden, die der allges
meinen PHUantropie und dem Geist der Konstitution
zuwider sind: sie sind Menschen! sollte uns ctivaun
die Religion trennen? hat nicht unsre Religion den

gleichen Uriprurg wie die ihrige? sind nicht ihre Pros

pheten auch die unsiigen? — der einzige Unterschied
ist der: sie erwarten noch einen Messias und wir glaus
den ihn schon erhalten zu haben. Wenn wir ihnen die

Christen zu Brüdern geben, so werden sie auch die

ungigen weiden: wenn sie ihre Vcrpfiichlungcn nicht

halten wollten, so werden uufie Gesetze sie wie andre

ungehorsame Bürger zu strafen wissen: sie sind Mens

scheu und sollen also »ur als Menschen vom Gesetz

angesehen werde, ich iolge also Eschern! — doch in

Rücksnyt des 22. S. dir Konstitution sollen die Juden
erst günstige Zeugnisse über ihre Aufführung und Ei»
leu vorbringen, ehe sie als helvetische Bürger aners

kau.il werden. Ackermann vereinigt sich mit dem

Nachtrag von Secretan, und glaubt dadurch werde

die Eidieistung von selbst aufgeschoben werde», damit

die Kommission in dieter Zeit einmal cin Gutachten
über das Ganze dieses Gegcnst.mves vorlegen könne.

E scher beurtheilt den Zustand der Juden nach dem

19 der Konstitution, welchem zufo'gc sie als cingcr

borne Hinie, saßen Bürger sind: nun werden sie e»!<

w der ocn Eid schwören oder nicht: schwören sie, >0

stehen sie umer der gleichen Verpflichtung wie alle

Hcivetier: schwören sie nicht, oder haltende»^
nicht, nun wohlan, dann haben sie uns bewiese», da?

sie zu unserm bürgerlichen Zustand unfähig sind, dan»

aber sollen wir sie auch aus unsren Grenzen verweisen,

er beharre also. — Guter glaubt, man müsse nM
bloß auf das Acusserliche sehen, um seine Bruder;»
erkennen, wie Kühn ych geäussert habe, sonst waren
sich die Juden die besten Bürger und Brüder, wülsie 0»

grossen Nasen haben: allein ihr Corporation, gcist iiull
sie unverbesserlich wie die Chinesen mit ihrem eMch.

schrankten Natioualgk'st: ihre Rcligiouskorporatmn
>

es, vie sie an allem Guten hindert, so lange sie

sein anhängen, können sie keine guten Bürger sty -

er folgt H u b e rn. Marcacci will auch den

gionen keinen Einfluß aus die Politik gebe»,
cine Commission niedcrgesezt, »in über den
Zustand der Jude» à Gutachten vorzulegen, so A
er erst dieses Gutachten abwarten ehe er ent,a)sf '

will. Hub er fieut sich über die recht schönes.
Secr.etans, wovon aber kein einziger Satz r>M»



ist: er vertheidigt also seine Satze gegen S scree
tans Satze, und fodert, daß die Juden wenigstens
nicht mehr Rechte erhalten, als unsere eignen Geistli
chen, welche ja auch, ihrer Korporation wegen von
dem Bkcivbürgerrecht ausgeschlossen sind. Trösch
glaubt, der 6. §. der Konstitution sey nicht auf vieJu-
den anwendbar und also eben so wenig der 19. und
so. Z daher folgt er H über n. DerGegenstand wird
in die Commission über die Juden gewiesen,

B aètin a n n begeh-t für sich und für Ca mcn<
tin e.'ne Entlassung von 14 Tagen, die ihnen gestat
tet wird.

Senat, 8. August.
Zwei aus dem Kauton Bellinzona in den Senat

erwählte Drputirte
Joseph Maria Va nin a,

und Carl Äu'.brosso Gindice.
weisen ihre Vollmachten vor, leisteten den Bürgereid
und nehmeu in der Versammlung Platz.

Der Beschluß welcher den Mitgliedern des ober-
sien Gerichtshofes, vom Tage ihrer ixrwählung an
bis Ende May's, 20 Lomsd'ors monatlich, aus Rech-
nung ihrer zu bestimmenden Gehalte zu beziehen,
gestattet, wird verlesen. Lüthi von Sol. will den-
selben verwerffen, indem dadurch zu u Voraus ent-
schieden würde; daß das monatliche Gehalt eines
Obrrrichkers nicht unter 20 Louìsd'ors siyu dürffe.
Usteri spricht für Annahme, das Bewilligte wird
überhaupt auf Rechnung der zu bestimmenden Gehal
ten, nicht auf Rechnung des Gehaltes der zwei ersten
Monate, gebracht. Der Beschluß wird angenmmeu.

Derjenige, so den Gehalt eines Kamonsrichters
auf ise> Louisd'ors bestimmt, wird an die allgemeine
Besoldungskommisssion gewiesen.

Der Beschluß welcher ^uzern zum neuen Rc-'
gierungssitz bestimmt, wird verlesen. Man begehrt
die Urgenzerkiärung. Vau cher will ihn auf eine
zweite Verlesung auss.tzea. Die Urgenz wird erklärt.
Schwaller: aus wichtigen Gründen ist das am
4tcn May gegebene Dekret zurückgenommen worden;
wir haben eingesehen, daß wir uns damals übereilt
hakten, daß wir die erforderlichen Lokalitäten und
Bedürfnisse eines Regierungssitzes nicht gehörig in
Anschlag gebracht hatten; wir sehen auch in welche
Kosten wir durch unsern damaligen übereilten Schritt
die Stadt Arau versetzt hatten; — unsere heutige
Wahl soll nun auf immer entscheiden; wir werden
also mit reifer llebürlegung und als Senatoren han-
dein, nm nicht noch eine zweite Stadt in vergebliche
Unkosten zu bringen. Lnzern wird uns vorgcschla
gen; wann Ihr alle es kennet, und darinn alles er-
forderliche findet, so stimmet dafür: aber erst unter,
suchet wohl, und nehmet besonders auch Rücksicht
auf die gestern über diesen Gegenstand crkolgte Vorh-
schaft des Direktoriums an den grossen Rath. Ich
verlange, daß einer Commission aufgetragen werde,

z diese genauere Untersuchung vorzunehmen. Bay
sagt, er wolle, um nicht verdächtig zu erscheinen,

l die Kommihion nicht unterstützen; aber er trage dar,
zaus an, daß man sogleech ohne weitere Discussion
-durch geheimes Slimmcnmehr entscheide, ob man
ieiue Commission niedersetzen wolle, oder nicht, Gen-
^hard: da man für die Nothwendigkeit einer Coin,
'mission gesprochen bat, so muß es auch erlaubt seyn,

gegcu dieselbe zu zprechen. Kubli: wann ich mir
v0! rll.n köimle, daß durch eine Kommission das
Gc^chä/te köuuce aufgehellt oder enrschieden werden,
so würde ich sur d-eftlbe stimmen; aber eine Kom-
mission wico die Smmuung des Senats hierüber
weder rechts noa>> links leiten; eine Kommission bringt
nur Verzögerung und diese vermehrt Eifersucht und
Intrigue; last uns den geraden ungekünstelten Weg
gehe«, und sogleich das geheime Slimmenmehr über
Annahme oder Verwnssung des Beschlusses selbst vor-
nehme». Muret: ich werde dacrhun, daß die Kom-
mission überaus nützlich seyn könne; Sey waller
hat aber von einer Both chast des Direktoriums ge-
iprochcu, die mir ganz unbekannt ist; wann sie auf
den Gegenstand Bezug hat, so muß sie uns bekannt
gemacht wecden. Uedechaupt ist es darum zu thun,
eure Stadt zum Regierungsfitz zu wählen, die einem
grossen Theil von uns durchaus unbekannt ist. Wie
tonnen wir stimmen? die Kommission muß also die
Sache prüfen, wann sie es gut findet nach Luzern
reisen und daselbst durch den Augenschein steh beleh-
ren können. Reding unterstützt Bay. Lüthi v.
Sol. Schwallers Antrag einer Kommission muß inS
Stlmmeuinehr gebracht, aber erst über Bay's Antrag
entschieden werden, ob man nemlich durch geheimes
Slimmenmehr beschlicssen wolle, ob eine Kommission
seyn solle oder nicht; er widersetzt sich diesem letz-
kern Antrag; bei den aller Orten herumgehenden
verdächtigen Gerüchten, wolle er lieber öffentlich stim-
men. Duc ist gìeicher Meinung. Durch 24 Stim-
mcn gegcu22w.ro Bay's Antrag, und durch zc> Sums
men gegen 24 wird Schwallers Antrag einer Com-
mission verworssen.

M uret verlangt nun, daß ehe die Diskussion
z eröffnet wird die Bothschaft des Direktoriums vor-
'gelegt werde. Genhard hält diese für unnöthig,

da diese Bittschrift nur gegen Arau gerichtet sey.

'Crauer will die Verlesung zugeben, wann die Both»
lciWst gleich zur Hand gebracht werden könne, aber
Vertagung des Geschäfts soll dadurch nicht veranlast
werden.

Lüthi v. Laug», spricht für die Vorlegung
der Bolhschaft, welche beschlossen worden.

Während dieselbe vom grossen Rath verlangt
wird, verlies» man den Beschluß, weicher eine neue
Redaktion des dritten Abschnitts des Reglements
beider Rathe, der von den Saalinspektoren handelt,
enthalt. Lüthi v. Sol. bemerkt, dasjenige waS
bei Verwerfung der ersten Resolution über diesen Ge-



464

gtnsiand getadelt worden, finde sich hier verbessert;
er tragt also auf Annahme an. Muret stimmt bei.

Der Beschluß wird angenommen.
Die Fortsetzung im i>7ten Stuk.

Ar au 24. VIII. Heute haben beide Rathe in ge-

heimcr Sitzung den zwischen der fränkischen und hol-
vetischen Republik geschlossenen Alliauztraktat
angenommen.

Der Senat hat mit zS Stimmen den Beschluß
über gehenden, Bodenzinse und andere Feodalabga,
bcn verworfen; y Stimmen waren für die An
nähme. Der grosse Rath^hat hierauf das Gc-
schäft einer neuen Commission übergeben, und in die-
selbe durch geheimes Stimmcnmchr gewählt: Zim
mermann, Kühn, Koch, Escher und Car-
rard.

Das Direktorium beschließt: vorgemeldtes Gesetz solle M
blizirt, in beiden Sprachen abgedruckt, und die Original-Akte
mir dem National-Siegel versehen werden.
Die Diener der Religion haben sich mir ihren Reklamationen
an die respekriven Verwaltung skammern zu wenden welche

dieselben dem Minister des össentüche» Unterrichts übersenden,

und mit den erfoderlichen Bemerkungen begleiten werden-

Gegeben in Arau den zwey mid zwanzigsten Augstmonat
im Jahr Eintausend siebenhundert neunzig und acht. Ao. i?yg.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums
(l,. 8.) 8igne. Laharpe.

Im Name» des Direktoriums der General-Seftftà
Signe. Mousson.

Au drucken, publiziren uud zu vollziehen anbefohlen.
Der Minister der Justiz und Pvlizep, F.B. Meyer.

Im Namen der helvetischen einen und unthcilbaren
Republik.

Gesetz.
Die gesetzgebenden Räthe: in Erwägung das infolge der

Gesetze, welche die Einstellung der Sehenden-Entrichtung und
den Sequester übpr die Güter der Kloster und geistlichen Stift
ter verordnen, verschiedene Diener der Religion die Quelle ih
rer Einkünfte und Gehalte, die ihnen unsere Voreltern zugcsi-
chert hatten, wv micht ganz verschwinden, doch beträchtlich stch
vermindern sehen.

In Erwägung, daß es die Pflicht der Stellvertrettcr ei-
^nes gerechten Volks ftye, dieser ehrwürdigen Klasse von
Staatsbürgern, deren Einkünfte durch die nöthige Folge der
Gesetze eingestellt worden, und die dessen ungeachtet nicht ans-
gehört haben, ihrem Amte mit gleichem Eifer vorzustehen, zu
Hülfe zu kommen.

In Erwägung endlich, daß es die Gerechtigkeit nicht zu-
lassen kann, daß ein Gesetz eine rückwirkende Kraft habe-

Nachdem sie die llrgenz erklärt:

Verordnen:
1. Der gesetzgebende Körper erkennt feycrkich den Grund-

sah, daß die Gehalte und Einkünfte der Diener der Religion
durch die bis jetzt heraußgogcbenen Gesetze nicht haben vermin-
der. werden sollen.

2. Die Diener der Religion, die bis anhin durch den
Staat bezahlt wurden, werden serner von ihm unterhalten.

z. Das Direktorium ist eingeladen sich über den Werth
der Gehalte und Einkünfte, die Verminderung erlitten haben,
genau zn erkundigen, und sobald als möglich dom gesetzgevku-
den Korps den Erfolg seiner Nachforschungen vorzulegen.

4. Die Entschädigung für die gefttzmässig erwiesenen Ver-
iuste, die die Diener der Religion durch ein dem gegenwärti-
gen kvorhergegaugcs Gesetz erlitten haben mögen, sollen auf
das Register der gewöhnlichen Ausgaben der Nation geschrieben
werden.

5. Endlich wird dem Direktorium aufgetragen, für diese
Entschädigungen unmittelbar, oder durch die Vcrwallungötain-
«er» zu sorgen.

Das Vollziehungs-Direktorium der Helvetischen mm
und uulhcubarcn Republik, au die Bürger des

Distrikts Sarue» im Canton Waidstattcn.

Bürger.
Schon wiederum hat sich jener noch kaum erloschene sê

tische Unsinn der Gemüther euer Rachbaren von dem Distrikte

Stanz uud Schweiz bemächtiget. Der schwärmerische Geist,

welcher sich den -2. Aprill unterstanden hatte, euer friedliches

und der neuen helvetischen Evustiluiion g.mz ergebnes Land mit

feindlicher, euer« Kräfte übersteigeuoen Mannschaft z» àks-
yen, ist wirklich wiedrum aufgewacht, dies macht das he/om-

sche Direktorium aufmerksam, derlei) mißliebigen êreigmUn

zuvorzukommen, die Aufwiegler zu r.echr zu weisen, und du

wackeren he.vetischen Bürger und Gemeinden zn trösteil. Cutt

stets ruhmvolles Betragen ist dem Direktorio nicht nur nickt um

bekannt, sondern es erinnert sich desselben immer mit lcdW

testem Vergnügen, und achrct daher» seine Pflicht z» film NO

aufzumuntern, euch dringlich zu ermähnen, euern eingesegw

Gewalten die gebührende Achtung, Antrauen und Gehorsam !»

leisten, euch vor denen von gier und dort in. euren Distrikt komm

mögenden Verführern oder Kommissaricu sorgfällig z« h"lw,
solche dem Distrikt-Statthafter oder Agenten fleissig annum

gen, und endlich euch still und ruhig, wie ihr es bishm M
Beyspiel eurer Nachvareu gethan, zu verhalten und den

der Eonstitution enthaltenen Bürgercid, welcher gar »w
Religionswitriges enthaltet, ruhig zu leisten.

Dann sürchrct euch nicht, wann es allenfalls die Umstê

de c> fordern sollten, fränkische Truppen i» das Gebiet c-a

Rachbaren zu senden, Niese sollen encre friedliche Gegen«-

niemal betreten, wenn ihr euch nur nicht irre siilftdn tasssi-

Falls es auch enern Nachbarn wider â Ewa« s

neuerdings gelüste» sollte, eure Distrikte wicdermalen M m

ruhigen, wird das Direktorium auf erstes Vernehmen
allen von euch selbst wünschenden Beystand und ikurersiuyu

schleunigst zu leisten nicht ermanglen.
Geben in Arau den ?». August. -7?8-

der Präsident des vollziehenden Direktoriums
8ign. Laharpe

Im Namen des vollziehenden Direktoriums der General-««
8,gn. Mousson-

Au drucken uud publiziren anbefohlen,
Der Minister der Justiz »nd PoW»

F. B. M epe x.
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